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BMF – IV/8 (IV/8) 

 

 

 

22.Oktober 2007  

BMF-010302/0049-IV/8/2007  

An 

Zollamt Österreich 

Zentrale Services - Predictive Analytics Competence Center 

 

AH-2382, Simbabwe - Embargo 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie Simbabwe Embargo (AH-2382) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von 

den Dienststellen des Zollamtes Österreich und den Zollorganen zu vollziehenden 

Regelungen über das Simbabwe-Embargo dar, der im Interesse einer einheitlichen 

Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 22. Oktober 2007 

1 von 11



AH-2382 GZ BMF-010302/0049-IV/8/2007 idF GZ 2026-0.152.886 vom 19. Februar 2026 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 1 

1. Rechtsgrundlage und Begriffsbestimmung 

1.1. Rechtsgrundlage 

(1) Die Rechtsgrundlage für die vom Zollamt Österreich und den Zollorganen anzuwendende 

Beschränkung ist die Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 über 

ein Waffenembargo angesichts der Lage in Simbabwe. 

(2) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 gilt diese Verordnung:  

 im Gebiet der Union (das sind die Hoheitsgebiete einschließlich des Luftraums der 

Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag nach Maßgabe der im Vertrag festgelegten 

Bedingungen Anwendung findet) einschließlich ihres Luftraums, 

 an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten 

unterstehen, 

 für natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, 

innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union,  

 für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische 

Personen, Organisationen und Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebiets der 

Union, 

 für juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die 

ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 

1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

1.3. Waffenembargo 

Gegenüber Simbabwe gilt ein Waffenembargo auf Grund völkerrechtlicher Verpflichtungen.  

2A. Ausfuhr  

2A.1. Ausfuhrverbot von Militärgütern 

Gemäß Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 314/2004 ist es verboten, die in der 

Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführten Güter und Technologien 

sowie Feuerwaffen, deren Teile und wesentliche Komponenten und Munition im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 258/2012 mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 
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mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Simbabwe oder zur Verwendung in Simbabwe zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder 

auszuführen. 

2A.2. Ausfuhrverbot von Gütern zur internen Repression 

(1) Gemäß Art. 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 ist es untersagt, zur 

internen Repression verwendbare Ausrüstungen gemäß der Liste im Anhang I der 

Verordnung (siehe Anlage 1), mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 

mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Simbabwe oder zur Verwendung in Simbabwe zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder 

auszuführen.  

(2) Gemäß Art. 3 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 ist es untersagt, 

wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der im 

Abs. 1 genannten Verbote bezweckt oder bewirkt wird. 

2A.3. Ausfuhr mit Ausfuhrgenehmigung 

(1) Gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 können die 

zuständigen Behörden  

a) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr im Zusammenhang mit 

i) nichtletalem militärischem Gerät, das ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken 

dient oder für Programme der Europäischen Union und der Vereinten Nationen zum 

Aufbau von Institutionen bestimmt ist, 

ii) Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der 

Vereinten Nationen bestimmt ist, 

b) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang I 

aufgeführten Ausrüstungen, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt 

sind, sowie die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzmitteln und technischer Hilfe im 

Zusammenhang mit diesen Transaktionen 

genehmigen. Für bereits durchgeführte Maßnahmen werden keine Genehmigungen erteilt. 

(2) Gemäß Art. 4a Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 kann der Verkauf, die 

Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang I Nummer 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 314/2004 aufgeführten Explosivstoffen und der zugehörigen Ausrüstung sowie finanzielle 

und technische Hilfe genehmigt werden, wenn die Explosivstoffe und die zugehörige 

Ausrüstung ausschließlich für den zivilen Gebrauch im Rahmen von Bergbau- und 
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Infrastrukturprojekten bestimmt sind und eingesetzt werden. (Genehmigungen nach Art. 4a 

werden nach Vorgaben des Artikels 11 der Verordnung (EU) 2021/821 („Dual Use“) erteilt 

und sind in der gesamten Union gültig). 

(3) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die 

Ausfuhrgüter eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt.  

(4) In AES ist dazu der Dokumentenartencode C052 ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und 

Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer 

der Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

2A.4. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot 

2A.4.1. Ausfuhr von Schutzkleidung 

(1) Gemäß Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 gilt das Ausfuhrverbot nach Abschnitt 

2A.2. nicht für Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelmen, die vom 

Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Gemeinschaft oder ihrer 

Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitärem Hilfspersonal und 

Entwicklungshilfepersonal sowie damit verbundenem Personal ausschließlich zur eigenen 

Verwendung vorübergehend nach Simbabwe ausgeführt wird. 

(2) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die 

Ausfuhrgüter die Ausnahme in Anspruch genommen wird.  

(3) In AES ist dazu der Dokumentenartencode Y921 ("Von dem Verbot ausgenommene 

Waren") zu verwenden. 

2A.5. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2A.5.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

(1) Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

(2) Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 
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2A.5.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

(1) Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen.  

(2) In AES ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren als in den an die 

Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

3A. Einfuhr 

derzeit frei 

4A. Durchfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

Nach der Formulierung des Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 fällt auch die Durchfuhr 

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2A. 

5A. Strafbestimmungen  

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es 

kommen die §§ 79, 83 und 84 AußWG 2011 zur Anwendung (siehe dazu die Arbeitsrichtlinie 

AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3.). 
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Anlage 1 

Liste der zu internen Repression verwendbaren 

Ausrüstungen nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 

314/2004 des Rates 

Anhang I 

1. Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör hierfür wie folgt: 

1.1. Handfeuerwaffen, die nicht von den Nummern ML 1 und ML 2 der 

Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst werden; 

1.2. Munition, besonders konstruiert für die in Nummer 1.1 aufgeführten 

Handfeuerwaffen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür; 

1.3. Waffenzielgeräte, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU 

erfasst werden. 

2. Bomben und Granaten, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst 

werden. 

3. Fahrzeuge wie folgt: 

3.1. mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder 

geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen; 

3.2. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert, um zur Abwehr von 

Angreifern Stromstöße abgeben zu können; 

3.3. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von 

Barrikaden, einschließlich Baumaschinen mit ballistischem Schutz; 

3.4. Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von 

Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen; 

3.5. Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen; 

3.6. Bestandteile der in den Nummern 3.1 bis 3.5 aufgeführten Fahrzeuge, 

besonders konstruiert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und 

Unruhen. 

Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeuge, die speziell für Zwecke der 

Brandbekämpfung konstruiert sind. 
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Anmerkung 2: Für die Zwecke der Nummer 3.5 umfasst der Begriff „Fahrzeuge“ auch 

Anhänger. 

4. Explosivstoffe und zugehörige Ausrüstung wie folgt: 

4.1. Geräte und Einrichtungen, die speziell zur Auslösung von Explosionen durch 

elektrische oder sonstige Mittel konstruiert sind, einschließlich 

Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zünder, Zündverstärker, Sprengschnüre, 

sowie speziell hierfür konstruierte Bauteile, ausgenommen speziell für einen 

bestimmten gewerblichen Einsatz konstruierte Geräte und Einrichtungen, 

wobei die Explosivstoffe die Betätigung oder Auslösung von anderen Geräten 

oder Einrichtungen bewirken, deren Funktion nicht die Herbeiführung von 

Explosionen ist (z. B. Airbag-Füllvorrichtungen, Überspannungsvorrichtungen 

an Schaltelementen von Sprinkleranlagen); 

4.2. Schneidladungen, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU 

erfasst werden; 

4.3. Andere Explosivstoffe, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU 

erfasst werden, und zugehörige Stoffe wie folgt: 

a) Amatol; 

b) Nitrozellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff); 

c) Nitroglykol; 

d) Pentaerythrittetranitrat (PETN); 

e) Pikrylchlorid; 

f) 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT). 

5. Schutzausrüstung, die nicht von Nummer ML 13 der Gemeinsamen Militärgüterliste der 

EU erfasst wird, wie folgt: 

5.1. Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz; 

5.2. Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, 

Schutzschilde und ballistische Schutzschilde Anmerkung: Diese Nummer 

erfasst nicht: 

 speziell für Sportzwecke konstruierte Ausrüstungen, 

 speziell für Arbeitsschutzerfordernisse konstruierte Ausrüstungen. 
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6. Andere als die in Nummer ML 14 der Gemeinsamen Militärgüterliste erfassten 

Simulatoren für das Training im Gebrauch von Handfeuerwaffen und hierfür besonders 

entwickelte Software. 

7. Andere als die in der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfassten Nachtsicht- und 

Wärmebildausrüstungen sowie Bildverstärkerröhren. 

8. Bandstacheldraht. 

9. Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenlänge von mehr als 10 cm. 

10. Herstellungsausrüstung, die besonders für die Herstellung der in dieser Liste 

aufgeführten Güter konstruiert wurde. 

11. Spezifische Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser 

Liste aufgeführten Güter 
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Anlage 2 

Websites mit Informationen über die in den Artikeln 4 und 

8 der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates genannten 

zuständigen Behörden und Anschrift für Notifikationen an 

die Europäische Kommission 

Anhang II 

BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

TSCHECHIEN 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-

aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTLAND 

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 

IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 
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KROATIEN 

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-

sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ 

ZYPERN 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-

europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

UNGARN 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

ΜΑLTA 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

NIEDERLANDE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

ÖSTERREICH 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGAL 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMÄNIEN 
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http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

https://um.fi/pakotteet 

SCHWEDEN 

https://www.regeringen.se/sanktioner 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion (GD FISMA) 

Rue de Spa 2/Spastraat 2 

1049 Bruxelles/Brussel, Belgien 

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
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